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Weitere Vertragsgrundlagen und Zusatzerklärungen 
des Antragstellers und der zu versichernden Personen 
Stand: 06/2025, SAP-Nr. 331209 
 
Rechtsgrundlage / Vertragsgrundlage 
Die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB) und Tarife erkenne ich als rechtsverbindlich an. Für 
diesen Versicherungsvertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
 
 

Zustandekommen des Vertrages 
Mir ist bekannt, dass der Versicherungsvertrag erst zustande kommt, 
wenn der Versicherer schriftlich die Annahme des Antrages erklärt oder 
der Versicherungsschein ausgehändigt oder angeboten wird. 
 
 

Vertrags- / Mindestdauer 
Die Verträge werden für 2 Versicherungsjahre, in der Krankentagegeld- 
und Pflegetagegeldversicherung für 1 Jahr abgeschlossen. Die 
Vertragsdauer verlängert sich stillschweigend jeweils um 1 Jahr, sofern 
die Verträge nicht bedingungsgemäß gekündigt werden. 
 
 

Wartezeiten 
Sofern nichts anderes beantragt ist und vom Versicherer bestätigt wird, 
gelten die bedingungsgemäßen Wartezeiten. Bei einem unmittelbaren 
Übertritt aus einer deutschen Krankenversicherung / Heilfürsorge wird 
die Dauer der bisherigen Versicherungszeit auf die Wartezeiten in der 
privaten Krankheitskostenvoll-, Krankentagegeld- und Pflegepflicht-
versicherung angerechnet. 
In einigen Tarifen können die Wartezeiten auch aufgrund einer 
ärztlichen Untersuchung erlassen werden. Wird aufgrund einer 
ärztlichen Untersuchung der Erlass der Wartezeiten für diese Tarife 
beantragt und geht der Befundbericht auf dem ausgehändigten 
Formblatt des Versicherers nicht innerhalb von drei Wochen nach 
Antragstellung beim Versicherer ein, sind für diese Tarife die 
bedingungsgemäßen Wartezeiten zu erfüllen. Die Untersuchungskosten 
übernimmt der Antragsteller. 
 
 

Erläuterung zu prädiktiven Gentests 
Gemäß Gendiagnostikgesetz darf der Vertragsabschluss nicht von der 
Durchführung eines prädiktiven Gentestes abhängig gemacht werden. 
Auch bereits vorliegende Befunde aus prädiktiven Gentests müssen 
nicht offen gelegt werden. Unter einem "prädiktiven Gentest" wird dabei 
die Untersuchung des Erbmaterials eines Gesunden auf die 
Veranlagung für eine bestimmte Krankheit verstanden. 
 
 

Angaben zum Einkommen 
Ich bestätige hiermit, dass mein beantragtes Krankentagegeld 
zusammen mit sonstigen Krankentage- und Krankengeldern nicht das 
auf den Kalendertag umgerechnete, aus der beruflichen Tätigkeit 
herrührende Nettoeinkommen übersteigt. 
 
 

Pflegepflichtversicherung 
Als Gesamteinkommen gilt die Summe der Einkünfte im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes (§ 2 Absatz 1 EStG). Dazu zählen 
beispielsweise Gewinne bei Einkünften aus Gewerbebetrieb bzw. aus 
selbständiger Arbeit, Gehälter, Dienst- und Versorgungsbezüge bei Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit, Zinserträge bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen sowie Mieterträge bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung. Dabei sind folgende Beträge nicht abzuziehen: der 
Altersentlastungsbetrag, die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen 
Belastungen, der Kinderfreibetrag und die sonstigen steuerlich vom Ein-
kommen abzuziehenden Beträge. Abzuziehen sind dagegen Werbungs-
kosten und der Sparerpauschbetrag. Bei Renten ist der Zahlbetrag 
(abzüglich Anteile für Kindererziehungszeiten) zu berücksichtigen. 
 
 

Erläuterung zu den parallel geführten Tarifen 
Die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BK) und Union 
Krankenversicherung AG (UKV) bieten auch Tarife parallel an. Parallel 
bedeutet, dass jeweils derselbe Tarif (gleiche Versicherungsleistungen 
zu gleichen Bedingungen und zum gleichen Beitrag) von beiden 
Versicherern rechtlich selbständig angeboten wird. 
Um die Tarife gemeinsam anbieten zu können, wurde eine 
Vereinbarung zwischen den beiden Versicherern getroffen, wonach alle 
Versicherungsleistungen, die in den gemeinsam angebotenen Tarifen 

erbracht werden, zusammen betrachtet und mit den 
Berechnungsgrundlagen verglichen werden.  
Ungeachtet dieses Zusammenwirkens bleibt es bei zwei rechtlich 
getrennten Versicherungen: Wer sich also bei der BK versichert, hat nur 
diese zum Vertragspartner - dasselbe gilt für die UKV. 
 
Hinweise zum Datenaustausch gemäß § 39 Absatz 4 a EStG 
(Einkommensteuergesetz) 
Mit dieser Regelung wird ein elektronisches Meldeverfahren zwischen 
den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Finanzver-
waltung und den Arbeitgebern bzw. den Bezügestellen eingeführt. 
Dieses ersetzt im Lohnsteuerabzugsverfahren die bisherigen Papier-
bescheinigungen vollständig. 
 

Elektronisch gemeldet wird die Höhe der monatlichen Beiträge für 
a) eine private Krankenversicherung und eine private Pflege-

Pflichtversicherung für die Gewährung eines nach § 3 Nummer 
62 EStG steuerfreien Zuschusses (Beitragsart Arbeitgeber-
zuschuss) sowie 

b) eine private Krankenversicherung und eine private Pflege-
Pflichtversicherung im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 
EStG (Beitragsart Vorsorgebetrag). 

 

Die Meldung erfolgt jährlich im November für das nächste Kalenderjahr. 
Bei unterjährigen Beitragsänderungen wird die neue Beitragshöhe 
zeitgleich elektronisch übermittelt. 
 

Betroffen von diesem Meldeverfahren sind alle Personen mit einem 
entsprechenden Versicherungsschutz, soweit der Versicherungsnehmer 
der Datenübermittlung nicht gegenüber dem Versicherungsunter-
nehmen widerspricht. 
Das Widerspruchsrecht kann vollständig oder teilweise ausgeübt 
werden (z.B. Widerspruch gegen eine Betragsart oder Widerspruch nur 
für einzelne versicherte Personen). Das Widerspruchsrecht kann nur mit 
Wirkung für die Zukunft und den (jeweiligen) Besteuerungszeitraum 
einheitlich ausgeübt werden (z.B. nur für das kommende Jahr oder 
dauerhaft für die Zukunft bis auf Widerruf).  
Sowohl für die Erklärung eines Widerspruchs als auch für die 
Rücknahme ist eine formlose Mitteilung ausreichend. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 

Versicherer benötigen personenbezogene Kundendaten für die 
Vertragsdurchführung. Durch den Beitritt zum Code of Conduct 
verpflichtet sich die BK, einen strengen Datenschutzstandard 
festzulegen und mehr Transparenz für mich herbeizuführen. 
Einzelheiten enthält das „Merkblatt zur Datenverarbeitung“, das ich 
bei Antragstellung erhalten habe. Sofern ich eine 
Verzichtserklärung zur Informationspflicht nach § 7 VVG 
unterschrieben habe, erhalte ich dieses Merkblatt zusammen mit 
dem Versicherungsschein. 
 

Für den Fall, dass bereits eine Versicherungsnummer bei der BK 
für den Versicherungsnehmer besteht, bin ich einverstanden, dass 
dieser zusätzlich abgeschlossene Tarif bzw. zusätzliche 
versicherte Person der bestehenden Versicherungsnummer 
zugeordnet werden und damit der Vermittler, der bisher diese 
Versicherungsnummer betreut, auch den jetzt abgeschlossenen 
Tarif bzw. die nachversicherte Person betreut und die für die 
Betreuung erforderlichen Daten erhält. 
 
Datenweitergabe an Dienstleister von selbstständigen Vermittlern 
Sofern der Sie betreuende Vermittler einen oder mehrere Dienstleister 
mit der Verwaltung Ihrer Verträge beauftragt hat (beispielsweise 
Maklerpools oder Betreiber von Vergleichssoftware oder 
Maklerverwaltungsprogrammen), werden in den in Ziffer 3.5 der 
Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung genannten Fällen 
die Informationen direkt vom Versicherer auch an die Dienstleister Ihres 
Vermittlers zur Verarbeitung übermittelt. Die Liste dieser Dienstleister 
erhalten Sie von Ihrem Vermittler. 
Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten und 
sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den in Ziffer 3.5 der 
Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung genannten Fällen 
– soweit erforderlich – an den Dienstleister des für mich zuständigen 
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selbstständigen Versicherungsvermittlers übermittelt. 
 
 

Wirtschaftsauskünfte (nur für Krankheitskostenvollversicherung 
bzw. Anwartschaft auf Krankheitskostenvollversicherung) 
Ich willige ein, dass der Versicherer zum Zwecke des Vertragsab-
schlusses sowie im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu 
Zwecken der Vertragsverwaltung und -abwicklung (z. B. bei 
Vertragsänderungen, Zahlungsrückständen) Informationen zu 
meinem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von 
Anschriftendaten von der infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden bezieht und nutzt. 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht bei dem 
Versicherer zu den über mich gespeicherten Daten, deren Herkunft, 
Empfänger und Zweck der Speicherung. 
 
Hinweise für den/die Kontoinhaber zum SEPA-Lastschrift-
mandat (für wiederkehrende SEPA-Basislastschriften) 
Ihre Mandatsreferenznummer ist die Versicherungsnummer. 
Sie erhalten spätestens drei Tage vor Abbuchung eine gesonderte 
Nachricht über die bevorstehende SEPA-Lastschrift. 
Sofern die Beiträge von Ihrem Konto für den Versicherungsvertrag eines 
Dritten eingezogen werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
die vorgenannte Nachricht nur an den Dritten gesendet wird. 
Die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG speichert die zur 
Bearbeitung erforderlichen personenbezogenen Daten. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik 
Datenschutz-Hinweise/Merkblätter zur Datenverarbeitung. 
Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit Ihrem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.  
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Widerrufsbelehrung 
 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden       
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 

Bayerische Beamtenkrankenkasse AG 
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch  
Klaus G. Leyh (Vorstandsvorsitzender), Martin Fleischer, Mareike  
Steinmann-Baptist und Frank-Andreas Werner  
Postanschrift: Maximilianstraße 53, 81537 München 
Hausanschrift: Warngauer Straße 30, 81539 München 
E-Mail: service@vkb.de 
 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe 
von 1/30 des vereinbarten Monatsbeitrags, multipliziert mit der 
Anzahl der Kalendertage, gerechnet vom Versicherungsbeginn bis 
zum Zugang des Widerrufs beim Versicherer. Der Versicherer hat 
zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 
 
Unterabschnitt 1 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über 
die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder ­gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 

der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer 
Entschädigungsregelungen; Name und Anschrift des Garantiefonds 
sind anzugeben; 

5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, 
insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung 
des Versicherers; 

6. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein 
genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen; 

7. a) gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des 
insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, 
Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt 
oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

       b) alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von 
Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen 
Kosten in Rechnung gestellt werden; 

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

9. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebot, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

10. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll; 

11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen 
und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs 
gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form; 

12. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

       b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

13. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den 
vertraglichen Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form; 

14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor 
Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

15. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über 
das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht; 

16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrags zu führen; 

17. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde­ und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 
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18. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

 
Unterabschnitt 2 
Zusätzliche Informationspflichten bei der substitutiven 
Krankenversicherung 
Bei einer substitutiven Krankenversicherung hat der Versicherer Ihnen 
zusätzlich zu den oben genannten Informationen die folgenden 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. Angaben in Euro zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten; 
dabei sind die einkalkulierten Abschlusskosten als einheitlicher 
Gesamtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der 
Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen; 
bei den übrigen einkalkulierten Kosten sind die einkalkulierten 
Verwaltungskosten zusätzlich gesondert als Anteil der 
Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen; 

2. Angaben in Euro zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu 
Kosten, die einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen 
können; 

3. Angaben über die Auswirkungen steigender Krankheitskosten auf 
die zukünftige Beitragsentwicklung; 

4. Hinweise auf die Möglichkeiten zur Beitragsbegrenzung im Alter, 
insbesondere auf die Möglichkeiten eines Wechsels in den 
Basistarif oder in andere Tarife gemäß § 204 des 
Versicherungsvertragsgesetzes und der Vereinbarung von 
Leistungsausschlüssen sowie auf die Möglichkeit einer 
Prämienminderung gemäß § 152 Absatz 3 und 4 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

5. einen Hinweis, dass ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche 
Krankenversicherung in fortgeschrittenem Alter in der Regel 
ausgeschlossen ist; 

6. einen Hinweis, dass ein Wechsel innerhalb der privaten 
Krankenversicherung in fortgeschrittenem Alter mit höheren 
Beiträgen verbunden sein kann und gegebenenfalls auf einen 
Wechsel in den Basistarif beschränkt ist; 

7. eine Übersicht in Euro über die Beitragsentwicklung im Zeitraum der 
dem Angebot vorangehenden zehn Jahre; anzugeben ist, welcher 
monatliche Beitrag in den dem Angebot vorangehenden zehn 
Jahren jeweils zu entrichten gewesen wäre, wenn der 
Versicherungsvertrag zum damaligen Zeitpunkt von einer Person 
gleichen Geschlechts wie Sie mit Eintrittsalter von 35 Jahren 
abgeschlossen worden wäre; besteht der angebotene Tarif noch 
nicht seit zehn Jahren, so ist auf den Zeitpunkt der Einführung des 
Tarifs abzustellen, und es ist darauf hinzuweisen, dass die 
Aussagekraft der Übersicht wegen der kurzen Zeit, die seit der 
Einführung des Tarifs vergangen ist, begrenzt ist; ergänzend ist die 
Entwicklung eines vergleichbaren Tarifs, der bereits seit zehn 
Jahren besteht, darzustellen. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 



Seite 5 von 5   

 

Übersicht Dienstleister  

zur Einwilligungserklärung in der Lebens-, Kranken-, Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung 
(Hinweis: Die aktuelle Liste finden Sie unter dienstleister.vkb.de) 

Bitte beachten Sie: Jeder dieser Dienstleister erhält personenbezogene Daten nur dann, 
wenn dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgabe erforderlich ist. Andernfalls findet keine 

Datenübermittlung statt. 

Firmenbezeichnung / Kategorie Tätigkeitsgebiet 

Zur Unternehmensgruppe gehören folgende 
Gesellschaften, die untereinander Dienstleistungen 
erbringen  
- Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt 

des öffentlichen Rechts 
- Bayerische Landesbrandversicherung AG  
- Bayerischer Versicherungsverband 

Versicherungsaktiengesellschaft  
- Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG  
- Bayerische Beamtenkrankenkasse AG  
- Union Krankenversicherung AG 
- Union Reiseversicherung AG 
- Versicherungskammer Bayern Konzern  

Rückversicherung AG 
- SAARLAND Feuerversicherung AG 
- Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG 
- BavariaDirekt Versicherung AG 
- Consal-Service-Gesellschaft mbH 
- Versicherungskammer Bayern Pensionskasse AG 
- Pensionskasse Konzern Versicherungskammer 

Bayern VVaG 

Zentrale Abwicklung gleichartiger 
Aufgaben.  
Dies umfasst z. B. die gemeinsame 
Datenhaltung (Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Kundendaten), Post 
Ein- und Ausgangsbearbeitung, 
Bearbeitung von Kundenanfragen, In- / 
Exkasso (Zahlungsverkehr). 

- Versicherungskammer Rechtsschutz Vertriebs- und 
Service GmbH 

- Versicherungskammer Maklermanagement Kranken 
GmbH 

- Consal-Versicherungsdienste GmbH 
- Consal Vertrieb Landesdirektionen GmbH 
- Bayerische Versicherungskammer Landesbrand 

Kundenservice GmbH 
- Versicherungsservice MFA GmbH 
- S-Finanzvermittlung und Beratung GmbH 
- Versicherungkammer betriebliche Vorsorge GmbH 

Kunden- und Vertriebsmanagement 

 

- Inverso Gesellschaft für innovative  
Versicherungssoftware mbH 

- VKBit Betrieb GmbH 

Dienstleistungen für Datenverarbeitung 
 

- SVM GmbH Erfassung der Versicherungsverträge, 
Erstellung von Angeboten zu Versiche-
rungsprodukten, Bereitstellung der 
Verträge als digitales Vertragsarchiv 

- MediRisk Bayern Risk- und Rehamanagement GmbH Risiko- und Rehabilitationsmanagement 

Externe Unternehmen 

- Dienstleistungsunternehmen für Datenverarbeitung EDV-Dienstleistungen 

- Concentrix Services (Germany) GmbH 
- Ratiodata SE 
- Deutsche Post E-Post Solutions GmbH 
- viadico GmbH 

Policierung, Leistungs- und 
Vertragsbearbeitung 

- medizinische Gutachter 
- medizinische Berater 
- Medicproof GmbH 

Erstellung und Überprüfung  
(ärztlichen) Gutachten, Beratung, 
Rehabilitationsmanagement 

- Actineo GmbH Einholen von ärztlichen Behandlungs-
unterlagen und Regressprüfung 

- Anbieter medizinischer Produkte und 
Dienstleistungen 

Heil- und Hilfsmittelversorgung, Heilbe-
handlungen und Reha-Maßnahmen 

- Majorel Wilhelmshaven GmbH Servicecenter für telefonische 
Auskünfte, Vertragsbearbeitung Riester 
und Kraftfahrt. Angebotsbearbeitung 
Kranken, Leben, HUS, KFZ und Unfall. 

- T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing GmbH Servicecenter für telefonische Auskünf-
te und Vertragsbearbeitung Unfall 

- VöV Rückversicherung KöR 
- General Reinsurance AG 
- Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG 
- Deutsche Rückversicherung AG 
- E+S Rückversicherung AG 
- Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland 
- Allgemeiner Kommunaler Haftpflichtschaden-

Ausgleich 

Rückversicherung 

- Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.  Poolprüfungen 

- Info Partner KG 
- Creditreform 
- infoscore Consumer Data GmbH 
- ClariLab GmbH & Co. KG 
- SCHUFA Holding AG 
- Deutsche Post Adress GmbH & CoKG 

Auskünfte aus Auskunftsdatenbanken, 
Bonitätsprüfungen 

- COMPASS Private Pflegeberatung GmbH  
- Deutsche Assistance Service GmbH 
- RehaAssist Deutschland GmbH 

Assistance-Leistungen 

- ProTect Versicherung AG 
- Cardif Allgemeine Versicherung 

Restkreditversicherung, Gemeinsame 
Betreuung von Kunden 

- IDnow GmbH Identifizierungsleistung 
- Assekuradeure Abschluss und Verwaltung von Versi-

cherungsverträgen, Einzug und Verwal-
tung von Prämien, Schadenregulierung 

- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss / Wirtschaftsprüfung 
- SPS Germany GmbH Druck und Versand 
Stand 01.04.2024  


